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DritteAusgabe

7
DerMeldezettelals Wahldokument.Zufolgeeines gutächtlichlenBeschlusses

usweisder Hauptwahlbehördeist der Meldezettelnur dannals einIdentitätss
bei derWahlanzunehmen,wennausserdemeineamtlicheBescheinigungbeige-¬
brachtwird ,dasssichein IdentitätsdokumentdiesesWählersbeieinerBehör¬
de befindet .Als solche amtliche Bescheinigungwird nach Ansicht desMagi¬
strates insbesondereeine sogenanntePräsentationsrubrikanzusehensein ,wo- ¬

ist
dass ein AnsuchenzumBeispiel umHei¬rinvonderBehördebestätigt

matrechtbei ihr überreichtwurdeundin derRegelauchderAnschlussdernot¬
wenidgenBeilagenbestätigtwird.

UmaberdieWähleraufjedenFall in die Lagezuversetzen ,ein
Dokumentvorzuweisen ,hat der Magistrat verfügt ,dass sowiein denletzten

Tagen,auchamSamstagden23 .Aprilununterbrochenbis6Uhrabendsundam
Wahltagselbst von7 Uhrfrüh bis 4 Uhrnachmittagsin denmagistratischen
BezirksämternDokumente,diesichbeiAnsuchen,insbesondereumVerleihung
lesHeimatrechtesbefinden,ausgefolgtwerden.
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